
von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich;
König von Ungarn und Vöhmen , dieses Namens der

Fünfte , König der Lombardei und Venedigs , von Dalmatien,

Croatien , Stavomen , Galizien , Lodomerien und Iltirien;

Erzherzog von Oesterreich ) Herzog von Lothringen , Salz¬

burg , Steiermark , Kärnthen , Krain , Ober - und Nieder-

Schlesten ; Großfürst von Siebenbürgen ) Markgraf von

Mähren ) gefürsteter Gras von Habsburg und Tirol re . re.

Win den Schutz des literarischen und artistischen Eigenthums gegen
unbefugte Veröffentlichung , Nachdruck und Nachbildung , möglichst
zu erweitern , haben Wir die Einführung der nachstehenden gesetz¬
lichen Bestimmungen beschlossen , und befehlen hiemit , daß dieses
Gesetz in allen jenen Provinzen Unseres Kaiserstaates , in welchen
das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom i . Juni 1811 und das
Strafgesetz über Verbrechen und schwere Polizei - Übertretungen
vom 3 . September 1803 in Wirksamkeit getreten ist , ohne Verzug
kundgemacht und in Anwendung gebracht werde. — Auch hat das¬
selbe für das k. k. Militär - Gränzgebiet und für die der Militär-
Gerichtsbarkeit unterstehenden Personen unter analoger Anwen¬
dung der Militär -Strafgesetze zu gelten, worüber die weitere Ver¬
fügung nachträglich bekannt gemacht werden wird.



Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt - und Residenzstadt
Wien , den neunzehnten Oktober , im Eintausend achthundert sechs
und vierzigsten , Unserer Reiche im zwölften Jahre.

Carl Graf von Znzaghi,
Oberster Kanzler.

Franz Freiherr van PiUersdorff,
Hofkanzler.

Johann Freiherr Mrticzka von Jaden,
Vice-Kanzler.

höchst eigenem Kefchle

MM

Franz Ritter von Radherny,
k . k . Hofrach.



zum Schutze des literarischen und artistischen Eigenthnms gegen » » befugte
Veröffentlichung , Nachdruck und Nachbildung.

I . Abschnitt.
Von den Rechten der Autoren an ihren literarischen und artistischen Werken.

8 - i.
Die literarischen Erzeugnisse und die Werke der Kunst bilden ein Eigenthum ihres

Urhebers lAutorsj d. i . desjenigen , welcher sie ursprünglich verfaßt oder verfertigt hat.

Dem Urheber wird , sofern nicht besondere Verträge entgegenstehen , in Beziehung

auf den durch dieses Gesetz gewährten Schutz gleichgehalten:

»1 der Besteller eines Werkes , welcher dessen Bearbeitung und Ausführung

nach einem gegebenen Plane und auf seine Kosten an einen Anderen über¬

tragen hat;

l>) der Herausgeber oder Unternehmer eines Werkes , welches durch die Lieferun¬

gen selbstständiger Beiträge mehrerer Mitarbeiter gebildet wird;

<>) der Herausgeber eines anonymen oder pseudonymen Werkes (8 > 4 , »), >») .

8- 2.
Den » Urheber eines literarischen oder Kunstwerkes steht unter den in dem gegen¬

wärtigen Gesetze festgesetzten Bedingungen ausschließend das Recht zu , mit seinem Erzeug¬

nisse nach Willkühr zu verfügen , dasselbe in beliebiger Form zu vervielfältigen und zu ver¬
öffentlichen.

Er kann dieses Recht auch ganz oder theilweise an Andere übertragen.

8- 3-
Jede ohne Genehmigung des Urhebers oder seines Rechtsnachfolgers auf mechani¬

schem Wege unternommene Vervielfältigung eines mit Beobachtung der gesetzlichen Bedin¬

gungen und Förmlichkeiten erschienenen literarischer ! Werkes , wird als verbotener Nachdruck

erklärt , und zwar ohne Unterschied , ob hiebei das nämliche oder ein anderes Verfahren als

bei der Erzeugung des Original -Werkes angewendet worden ist.
Dieses Verbot der Vervielfältigung auf mechanischem Wege gilt auch von den Wer¬

ken der Kunst.



Als Original-Werk wird , außer dem ursprünglichen Erzeugnisse der Wissenschaft oder
Kunst , auch jeder davon gemachte Abdruck und jede Nachbildung behandelt , welche der
Urheber oder sein Rechtsnachfolger zufolge , des ihm znkommenden Autor-Rechtes (§ . 1j ver¬
anstaltet hat.

Ausnahmen von den obigen Bestimmungen dieses Paragraphes enthalten die nach¬
folgenden 88 - 5—S.

8- 4.
Dem verbotenen Nachdrucke werden gleichgeachtet:

der ohne Genehmigung des Urhebers oder seines Rechtsnachfolgers unter¬
nommene Abdruck von Manuskripten aller Art ; so wie

bj von gehaltenen Vortragen zum Zwecke der Erbauung , der Belehrung oder
des Vergnügens . In beiden Fällen l» und b) muß die Genehmigung auch
dann nachgewiesen werden , wenn der Unternehmer rechtmäßiger Besitzer der
Original -Handschrift , einer Abschrift oder Nachschrift ist.

Uebrigens gilt, was oben sä von Manuskripten gesagt wurde , auch
von geographischen und topographischen Karten , von naturwissenschaftlichen,
architektonischen und ähnlichen Zeichnungen, Abbildungen u . s. w . , welche
nach ihrem Zwecke »licht als selbstständige Kunstwerke zu betrachten , sondern
zur Versinnlichung von wissenschaftlichen Gegenständen bestimmt sind,

ej Auszüge aus dem Werke eines anderen Autors, mit oder ohne Veränderun¬
gen , wenn sie als besondere Schriften mit dem Titel des Original - Werkes
oder ohne denselben erscheinen.

ä) Veränderungen in den Zugaben eines Werkes , namentlich die Hinzufügung,
Weglassung oder Abänderung von Anmerkungen , Abbildungen , Karten,
Registern u . s. w ., entziehen den Abdruck eines Werkes oder eines Auszuges
aus demselben dem Nachdrucksverbote nicht.

<-) Von zwei , unter dem nämlichen oder auch unter verschiedenen Titeln vor¬
kommenden Werken , welche denselben Gegenstand in der nämlichen Ordnung
und Eintheilung behandeln , ist vas später erschienene dann als verbotener
Nachdruck zu betrachten , wenn nicht die darin wahrgenommene Vermeh¬
rung oder sonstige Veränderung des Inhaltes für so wesentlich und über¬
wiegend erkannt wird , daß es als ein neues selbstständiges Geistes -Product
erachtet werden muß.

8- 5.
Dagegen ist als Nachdruck nicht anzusehen, somit gestattet:

->) das wörtliche Anführen einzelner Stellen aus bereits veröffentlichten Werken;
I,) die Aufnahme einzelner , einem größeren Werke , einer Zeitschrift oder sonst

einem periodischen Blatte entnommener Aufsätze , Gedichte und so weiter,
in ein nach seinem Hauptinhalte neues , selbstständiges , insbesondere kriti¬
sches und literar - historisches Werk , oder in eine zu einem eigenthümlichen
literarischen Zwecke , so wie zum Kirchen- , Schul - und Unterrichts-Gebrauche
bearbeitete Sammlung von Auszügen aus den Werken mehrerer Schriftstel¬
ler, oder endlich in Zeitschriften und periodische Blätter ; nur muß die Ori¬
ginal-Quelle ausdrücklich angegeben werden , und es darf der entlehnte Auf-



satz weder einen Druckbogen des Werkes , welchem er entnommen ist , über¬

schreiten , noch als selbstständige Flugschrift ausgegeben werden , ebenso bei

Zeitschriften und sonstigen periodischen Blättern im Laufe eines Jahrganges

zusammengenommen nicht mehr als zwei Druckbogen ausmachen ; die eigent¬

lichen politischen Zeitungen sind bloß an die Bedingung gebunden , die

Quelle , ans welcher ein Artikel entlehnt ist , namhaft zu machen;

<-) die Uebersetzung eines erschienenen literarischen Werkes , und zwar ohne Un¬

terschied der Sprache ; jedoch den Falt ausgenommen , wenn der Berechtigte

j § . I ) sich die Befngniß zur Veranstaltung einer Uebersetzung ini Allgemei¬
nen oder in einer bestimmten Sprache auf dem Titelblatte oder in der Vor¬

rede des Original -Werkes ausdrücklich Vorbehalten hat , wo sodann jede inner¬

halb eines Jahres vom Erscheinen des Original -Werkes ohne Einwilligung

des Autors desselben oder seiner Rechtsnachfolger veröffentlichte Uebersetzung

als verbotener Nachdruck zu behandeln ist.

Hat der Autor das Werk zugleich in mehrereil Sprachen erscheinen las¬

sen , so wird jede dieser Ausgaben als Original behandelt.

Jede rechtmäßig erschienene Uebersetzung wird gegen Nachdruck geschützt,

und von mehreren Uebersetznngen die später erschienene als Nachdruck ange¬

sehen , wenn sie sich von der früheren gar nicht oder nur durch unerhebliche

Abänderungen unterscheidet;

<Ij der für ein späteres Werk benützte , unveränderte Titel eines früher veröf¬

fentlichten , von einem anderen Autor Verfaßte ! « Werkes . Doch kann die

Wahl eines gleichen Titels in dem Falle , wenn er zur Bezeichnung des

behandelten Gegenstandes nicht unumgänglich nothwcndig nnd überdieß zur

Irreführung des Publikums über die Identität des Werkes geeignet ist , dem

hiedurch Beeinträchtigten einen Anspruch auf Entschädigung begründen.

Hierüber hat , wenn keine gesetzwidrige Absicht unterlaufen ist , der Civil-

richter zu entscheiden.

8 - «.
Bezüglich der musikalischen Eompositionen wird der ohne Genehmigung des Ton-

setzers oder seines Rechtsnachfolgers veranstaltete Abdruck von Manuskripten ebenfalls dem

verbotenen Nachdrucke gleichgeachtet.

Dagegen ist als verbotener Nachdruck oder Nachstich nicht anzusehen , somit gestattet:

.- >) die Aufnahme einzelner Themata musikalischer Eompositionen , in periodisch

erscheinende Werke;

l,j die Benützung einer Tondichtung zu Variationen , Phantasien , Etüden,

pat -pmii -i- iri rc. re. , welche als selbstständige Geistes -Producte angesehen werden;

«' ) das Arrangement oder die Einrichtung eines Tonstückes für andere oder

wenigere Instrumente , als es ursprünglich gesetzt ist.

Hat sich aber der Tondichter das Vorrecht der Herausgabe eines Arran¬

gements im Allgemeinen oder doch für bestimmte Instrumente auf dem Titel¬

blatte seines veröffentlichten Werkes ausdrücklich Vorbehalten , so ist jedes

vor Ablauf eines Jahres nach dem Erscheinungsjahre der Original - Compo-

sition ohne Einwilligung des Tonsetzers oder seiner Rechtsnachfolger ver¬

öffentlichte Arrangement als verbotener Nachdruck zu behandeln.
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«>) wird für ein späteres musikalisches oder dramatisches Werk der unveränderte

Titel eines früher veröffentlichten Werkes derselben Gattung benützt , so findet

die Bestimmung des 8 - 5 , »«I <i) ihre Anwendung.

'8 7.
Der zu einem musikalischen Werke gehörige Tert des Gesanges wird als Beigabe

der Composition betrachtet , daher ihn der Tonsetzer , wenn nicht durch Vertrag etwas

Anderes bestimmt worden ist , mit der Composition abdrucken lassen kann.

Zum Abdrucke des Teiles ohne Musik ist die Einwilligung des Dichters erfor¬

derlich ; sie wird aber , wenn das musikalische Werk zur öffentlichen Aufführung bestimmt

ist , in der Art vorausgesetzt , daß derjenige , welcher die Berechtigung zur Aufführung

erlangt hat , auch den Tert zum Behuse der Benützung bei der Aufführung des Ton¬

werkes mit Andeutung dieser Bestimmung drucken lassen darf.

8- 8 .

Zu dem ausschließendcn Rechte des Urhebers eines musikalischen oder dramatischen

Werkes (8 - 2)  gehört auch jenes der öffentlichen Aufführung (Production ) , und es ist

diese vor Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist (88 - 23 und 24 ) sowohl im Ganzen als mit

Abkürzungen oder unwesentlichen Abänderungen ohne Einwilligung des Autors oder

seiner Rechtsnachfolger in so lange verboten , als das Werk nicht durch den Druck oder

Stich veröffentlicht worden ist.

Als eine solche Veröffentlichung ist nicht anzusehen , wenn der Autor einzelne in
Druck gelegte Eremplare als Mannscript ansgibt , nnd dies ausdrücklich auf den Erein-

plaren ersichtlich ist.

Die vom Antor erhaltene Befugniß zur Aufführung berechtiget auch , wenn keine

Beschränkung Vorbehalten wurde , zur beliebigen Wiederholung derselben.

Aus mehreren gemeinschaftlichen Verfassern eines dramatischen Werkes wird , im

Zweifel Jeder für berechtigt gehalten , die Aufführung zu gestatten.

8 - r>.
Bei Zeichnungen , Gemälden , Kupfer - , Stahl - und Steinstichen , Holzschnitten

und anderen Werken der zeichnenden Kunst , so wie bei plastischen Kunstwerken , ist als
verbotene Nachbildung nicht anzusehen:

-») wenn die Nachbildung jeder Art sich von dem Originale nicht bloß im

Materiale , in der Form oder der Größe , sondern durch solche wesentliche

Veränderungen in der Darstellung unterscheidet , vermöge welcher sie als ein

selbstständiges Kunstcrzengniß betrachtet werden kann;
d) wenn ein Kunstwerk als Muster für die zu einem wirklichen , materiellen

Gebraucht dienenden Erzeugnisse der Mannfacturen , Fabriken und Hand¬
werke benützt worden ist;

<- ) wenn ein durch die Presse veröffentlichtes Product der zeichnenden Kunst
in plastischer Form dargestellt wird , oder

>1) wenn ein nicht bloß zur Beschauung , sondern zu einem wirklichen mate¬

riellen Gebrauche bestimmtes , oder ein nur zur Verzierung eines Ge-

werbs - Produktes dienendes Erzengniß der Plastik durch die zeichnende
Kunst mit oder ohne Farben nachgebildet wird.



§ . 10.
Um jedoch in denjenigen Fällen , in welchen die Bestimmungen des vorhergehenden

Paragraphes nicht entgegenstehen , von dem ausschließenden Rechte der Nachbildung und
Vervielfältigung Gebrauch zu machen , muß der Urheber eines vollendeten Kunstwerkes
oder sein Rechtsnachfolger sich bei der Veröffentlichung desselben das Recht zu dessen
Vervielfältigung ausdrücklich Vorbehalten , und diesen Vorbehalt innerhalb eines Zeit¬
raumes von zwei Jahren nach Ablauf des Erscheinungsjahres in Ansführung bringen,
widrigens jede Nachbildung des Kunstwerkes unbeschränkt erlaubt ist.

8 - i > .
Durch die Abtretung des Rechtes der Vervielfältigung eines Werkes der zeich¬

nenden oder plastischen Kunst verliert zwar der Urheber oder sein Rechtsnachfolger das
Eigenthum an dem Originale nicht ; wird jedoch das Original-Kunstwerk Eigenthum eines
Andern , so übergeht , wenn nicht das Gegentheil bedungen wurde , das ausschließende
Recht , die Vervielfältigung zu veranlassen oder zu gestatten , zugleich auf den Erwerber.

8- 12.
Der Handel (Debit) mit Erzeugnissen eines , Kraft des gegenwärtigen Gesetzes

verbotenen , im In - oder Auslande veranstalteten Nachdruckes und jeder anderen dem¬
selben gleichgeachteten Vervielfältigung wird gleichfalls als verboten erklärt , er mag von
Buch- , Kunst- oder Musikalienhändlern , Buchdruckern , Verlegern oder von wem immer
der sich denselben zum Geschäfte macht , unternommen worden seyn.

II Abschnitt.
Von den Schutzfristen für das literarische und artistische Eigenthum.

8- 13
Das dem Urheber eines literarischen oder artistischen Werkes durch das gegen¬

wärtige Gesetz eingeräumte ausschließende Recht der Veröffentlichung, Nachbildung und
Vervielfältigung desselben (Verlagsrecht) erstreckt sich in der Regel nicht bloß auf seine
ganze Lebenszeit , sondern kommt auch demjenigen , welchem es von ihm übertragen wor¬
den ist, oder wenn er nicht anders darüber verfügt hätte , seinen Erben und deren Rechts¬
nachfolgern noch auf die Dauer von dreißig Jahren nach seinem Tode zu . Das Todes¬
jahr des Autors wird nicht mitgezählt.

Ein Heimfallsrecht des Fiscus oder anderer Personen findet nicht Statt.

8-
Ein gleicher Schutz in der Dauer von 30 Jahren , und zwar vom Ablaufe des¬

jenigen zu rechnen, in welchem das Werk zuerst erschienen ist, wird zugestanden:
->) jenen Werken , bei welchen auf dem Titelblatte oder unter der Zueignung

(Dedication) oder am Schluffe der Vorrede der Name des Urhebers nicht
ersichtlich ist (anonyme Werke) ;
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b) den unter einen« anderen als dem wahren Namen des Autors erschienenen
(pseudonymen ) Werken ; jedoch wird hier so wie in« vorhergehenden Ab¬
sätze vorausgesetzt , daß nicht auf dem Titelblatte , unter der Zueignung
oder am Schluffe der Vorrede der Herausgeber , Unternehmer , Besteller
(§ . I ) genannt ist , welcher in das volle Recht eines Urhebers tritt;

Uebrigens steht die Wahrnehmung der Rechte des anonymen oder
pseudonymen Autors, den« Verleger des Werkes als Stellvertreter zu.

c ) einem von mehreren genannten Urhebern verfaßten Werke , wenn nicht
ein Herausgeber auf die in« vorstehenden Paragraphs - Absätze bestimmte
Weise ersichtlich ist;

,l) den erst nach den« Tode des Urhebers zur Veröffentlichung gelangenden
(posthumen ) Werken , so wie endlich

<-) der von den Erben oder sonstigen Rechtsnachfolgern des Urhebers veran¬
stalteten Fortsetzung einer von dem Letzteren begonnenen Ausgabe seines
Werkes.

8 - > 5 .

Bei den von Akademien , Universitäten und anderen unter dem besonderen
Schlitze des Staates stehenden wiffenschaftlichcn oder artistischen Instituten und Vereinen
herausgegebenen Werken erstreckt sich der gesetzliche Schutz gegen Nachdruck und Verviel¬
fältigung auf die verlängerte Däner von 5N Jahren.

Bei Werken voir anderen Gesellschaften und Vereinen tritt die Schutzfrist des
vorhergehenden Paragraphes ein.

Veranstaltet der Verfasser eines zu einem solchen Werke gelieferten Beitrages
eine für sich bestehende vermehrte oder verbesserte Ausgabe dieser seiner Arbeit , so gilt
dafür die im 8 - 13 bestimmte Schutzfrist.

8- 1 «.
Bei Werken von mehreren Bänden oder solchen , welche heftweise oder sonst in

Lieferungeil erscheinen , wird , insofern die verschiedenen Abtheilungen zusammen als
ein Ganzes betrachtet werden können , die in den Paragraphen > 3 bis l5 bestimmte
Schutzfrist für das ganze Werk vom Erscheinen des letzten Bandes oder der letzten Liefe¬
rung gerechnet . Nur wenn zwischen der Herausgabe einzelner 'Abtheilungen ein Zeitraum
von wenigstens drei Jahren verflossen wäre , sind die vorher erschienenen Bände , Hefte
u . s. w . als ein für sich bestehendes Werk , und ebenso die nach Ablauf der drei Jahre
erscheinenden weiteren Fortsetzungen als ein neues Werk zu behandeln.

Bei fortlaufenden Sammlnngen von Werken , Abhandlungen n . s. «v . über ver¬
schiedene Gegenstände wird jedes einzelne Werk , es bestehe ans Einem oder mehreren
Bänden , Heften n . s. w . , als ein Ganzes für sich betrachtet.

8- 17 .
In besonders rücksichtswürdigen Fällen , dann zu Gunsten von Urhebern , Heralls¬

gebern oder Verlegern großer , mit bedentcnden Vorauslagen verbundener Werke der
Wissenschaft und Kunst können die im gegenwärtigen Gesetze dem Urheber , dessen Erben
und sonstigen Rechtsnachfolgern zugestandenen Schutzfristen von der Staatsverwaltung
in Form eines Privilegiums auch noch über die gesetzliche Dauer auf eine weitere bestimmte
Anzahl von Jahren erstreckt werden.



Dieses Privilegium muß jedoch schon vor Beendigung der Herausgabe des Werkes

erwirkt , und dessen Dauer auf dem Titelblatte ersichtlich , oder wo dieses nach der Natur

des Gegenstandes nicht Statt finden kann , durch die öffentlichen Zeitungsblätter der

k . k. Provinz , wo das Werk erscheint , bekannt gemacht werden.

8- 18.
Die von der Staatsverwaltung unmittelbar ausgegangenen Acte genießen nach

ihrer Veröffentlichung den Schutz des Nachdrucksverbotes , in so lange als dieses von der
Staatsverwaltung nicht aufgehoben wird.

Eine gleiche Fortdauer des Schutzes über die gesetzliche Frist hinaus hat auch

für jene Werke zu gelten , aus denen selbst ersichtlich ist , daß sie auf Befehl der Regie¬
rung und mit dem Vorbehalte dieses fortdauernden Schutzes erschienen sind.

8- 19 -

Nach Ablauf der gesetzlichen oder erweiterten Schutzfristen , oder auch früher,

wenn weder ein Erbe noch sonst ein Rechtsnachfolger des Urhebers mehr vorhanden

wäre , dürfen die Werke der Literatur und Kunst in beliebiger Form nachgedruckt und

nachgebildet werden ; doch bleibt vor dem Eintritte dieses Zeitpunktes jede frühere darauf
abzielende Ankündigung untersagt.

8- 2v.
Die zweite Auflage oder Ausgabe (§ - 1168 A . B . G . B . j eines Werkes genießt

gleichen gesetzlichen Schutz gegen den Nachdruck , wie die erste , jedoch unbeschadet des

Rechtes zum Nachdrucke der ersten Auflage , wenn von deren Erscheinen der gesetzliche
Zeitraum verstrichen ist.

Dasselbe gilt auch von allen weiteren Auflagen im Verhältnisse zu der vorher¬
gehenden.

8 21 .

Die zur Drucklegung oder sonstigen Vervielfältigung eines Werkes erlangte Censur-

Bewilligung dient nicht zur Entschuldigung , wenn sich zeigt , daß hiebei ein unerlaubter

Nachdruck oder eine unerlaubte Nachbildung Statt fand.

8 - 22 .

Das ausschließende Recht zur Aufführung eines musikalischen oder dramatischen

Werkes ( 8 - 8j erstreckt sich nicht nur auf die ganze Lebenszeit des Autors , sondern

kommt auch demjenigen , welchem es von demselben übertragen worden ist , oder wenn er

nicht anders darüber verfügt hätte , seinen Erben und deren Rechtsnachfolgern noch bis

zum Ablaufe von zehn Jahren nach dem Todesjahre des Urhebers zu.

8 . 23.

Ein gleicher Schutz in der Dauer von zehn Jahren , jedoch vom Tage der ersten

öffentlichen Aufführung gerechnet , findet Statt:

wenn das betreffende Werk mehrere genannte Urheber hat;

l ») bei anonymen und pseudonymen Werken , ohne Unterschied , ob der wahre

Name des Verfassers oder Tonsetzers nach geschehener , wenn gleich nur

einmaligen öffentlichen Aufführung bekannt wird oder nicht;
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. . .. . . .. > e ) , bei posthumen Werken , d . i . solchen , welche erst nach dem Tode des

mr , s - i l ck - Urhebers von dessen Erben oder sonstigen Rechtsnachfolgern zur ersten
Aufführung gebracht werden.

'8 24.

Die Vorschrift des Paragraphes 21 gilt auch hinsichtlich der , zur Aufführung

eines musikalischen oder dramatischen Werkes erlangten Censur -Bewilligung.

III.  Abschnitt.

Bestimmungen über die zn verhängende Strafe und über das Entfchädignngsrecht.

8 25.

Der unbefugte Nachdruck und jede demselben gleichgeachtete Vervielfältigung oder

Nachbildung wird an demjenigen , welcher dieselbe veranstaltet oder zu deren Ausführung

wissentlich mitgewirkt hat , außer dem Verfalle (Confiscation ) der vorhandenen Eremplare,

Abdrücke , Abgüsse u . s. w . der Zerlegung des Drucksatzes und bei Kunstwerken , inso¬

fern nicht die in den Paragraphen 29 und 39 angedeutete Uebernahme von Seite des

Beschädigten einträte , auch der Zerstörung der Platten , Steine , Formen und anderer

Objecte , welche ausschtießcnd zur Ausführung dieser Vervielfältigung gedient haben , mit

einer Geldstrafe von 25 bis ! 9 « n Gulden , welche im Falle der erhobenen Zahlnngsun-

vermögenhcit in eine verhältnismäßige Arrcststrafc (8 > 26 ) zn verwandeln ist , bestraft , und

es kann nach vorhergegangener , wenigstens zweimaliger Bestrafung dieser Ucbertretung,

nach Maßgabe der Umstände auch der Verlust des Gewerbes verhängt werden.

8 - 26.

Bezüglich des Verhältnisses der Geld - zur Arreststrafc hat der Mafistab zu gelten,

daß ein Strafbetrag von 25 bis > 9 » Gulden der Arreststrafe von einer Woche bis zn

einem Monate , ein Betrag von mehr als 199 bis 469 Gulden aber dem Arreste von einem

Monate bis zu drei Monaten , und ein Betrag von mehr als 499 bis 1999 Gulden

dem Arreste von drei bis zn sechs Monaten gleichgestellt werde.

8 . 27.

Dem durch die verbotene Vervielfältigung beeinträchtigten Urheber eines Werkes,

so wie dessen Erben und sonstigen Rechtsnachfolgern steht überdieß das Recht auf Ent¬

schädigung zu , und es ist ihnen als solche der Werth der von der unbefugten Verviel¬
fältigung abgängigen Eremplare im Verkaufspreise des Originals zuzuerkennen , ohne

die Geltendmachung noch weiterer Entschädigungs -Ansprüche auszuschließen.

Läßt sich die Stärke der unbefugten Vervielfältigung nicht ermitteln , so ist die

Zahl der davon abgängigen Eremplare nach Beschaffenheit der Umstände und mit Berück¬

sichtigung des Befundes der Sachverständigen von der Behörde ä » 25 bis 1999 zu

bestimmen.
Dieselbe Modalität der Ausmittlung des zu vergütenden Schadens findet in

der Regel auch dann Statt , wenn eine rechtmäßige Original -Auflage des Werkes noch

nicht veranstaltet worden (8 - 4 , >Z und I ») , und das im zweiten Absätze des Paragraphes 29
vorbehaltene gütliche Einverständniß nicht zu Stande gekommen ist.



- 8 - 28.
Dem Verleger eines Werkes gebührt die Entschädigung nach den Bestimmungen

des vorhergehenden Paragraphes nur insofern, als die Zahl der durch verbotene Ver¬
vielfältigung erzeugten und abgängigen Exemplare jene der zur Veräußerung vorräthigen
Eremplare des Original-Werkes nicht übersteigt.

Die Entschädigung, welche hinsichtlich der Ueberzahl zu leisten ist , gebührt dem
Urheber und dessen Rechtsnachfolgern.

In jedem Falle hat der Verleger so viele Original - Exemplare , als ihm selbst
vergütet worden sind , dem Urheber unentgeltlich zu überlassen , oder sich auf andere Weise
darüber mit ihm auszugleichen . Uebrigens werden die gegenseitigen Rechte des Autors
und Verlegers durch den Verlagsvertrag bestimmt.

8 . 29.
Die in Beschlag genommenen Exemplare und anderweitigen Gegenstände (8 > 25)

unterliegen , wenn sie nicht von dem Beschädigten auf Abrechnung der ihm gebührenden
Entschädigung, jedoch gegen Vergütung der von dem Nachdruckcr auf ihre materielle Bei¬
schaffung nothwendig und erweislich verwendeten Auslagen , übernommen werden , der
Vertilgung , sobald das Erkenntniß in Rechtskraft erwachsen ist. Auch steht es dem Be¬
schädigten frei , sich mit dem Nachdrucker in dem Falle , wenn vor Erscheinung einer
rechtmäßigen Original-Ausgabe der Nachdruck eines Manuskriptes oder einer Nachschrift
(8 - 4 , ») und I») veranstaltet worden ist , auf ein Honorar einzuverstehen ; hiedurch wird
jedoch ein Verlagsvertrag begründet , welcher zwar die Confiscation , nicht aber auch die
Fortsetzung der begonnenen Untersuchung und die gesetzliche Strafe aufhebt.

8 - 3v.
Wer mit den Erzeugnissen des Nachdruckes oder einer demselben gleichgeachteten

Vervielfältigung wissentlich Handel treibt (8 - 12) , ist außer dem Verfalle der betretenen
Exemplare noch mit einer Geldstrafe von 25 bis ! Ovo Gulden , oder bei erhobener Zah-
lungsunvermögenheit mit verhältnismäßiger Arreststrafe (8 - 26 ) und in Fällen mehrma¬
liger Wiederholung nach Umständen selbst mit dem Verluste seines Gewerbes zu bestrafen.

Zur Entschädigung ist derselbe zur ungetheilten Hand mit demjenigen verpflichtet,
welcher die unerlaubte Vervielfältigung veranstaltet hat. Die verfallenen Exemplare wer¬
den vertilgt , sofern sie der Beschädigte nicht auf Abrechnung an seiner Forderung über¬
nehmen will.

8 - 31.
Die dem ausschließenden Rechte des Autors oder seiner Rechtsnachfolger zuwider

veranstaltete öffentliche Aufführung eines dramatischen oder musikalischen Werkes im Gan¬
zen oder mit Abkürzungen oder unwesentlichen Abänderungen , ist außer der Confiscation
der unrechtmäßig benützten Manuskripte (Textbücher , Partituren , Rollen u . dgl . ) mit einer
Geldstrafe von ln bis 200 fl. oder bei erhobener Unfähigkeit zur Zahlung einer Geld¬
strafe mit verhältnismäßiger Arreststrafe zu ahnden.

8- 32.
Dem durch die unbefugte Aufführung beeinträchtigten Autor oder dessen Rechts¬

nachfolger steht der Anspruch auf volle Entschädigung zu , als welche ihm der ganze,
entweder mit Beschlag belegte oder nachträglich zu ermittelnde Betrag der Einnahme



von jeder Aufführung ohne Ahzug der auf dieselbe verwendeten Kosten , und ohne Un¬

terschied , oh das Werk allein oder in Verbindung mit einem anderen zur Aufführung

kam , mit Vorbehalt der Geltendmachung etwa noch höherer Entschädigungs - Ansprüche

zuzuerkennen ist.

IV . Abschnitt.
Bon der Untersuchungs - Behörde und dem Verfahren.

8 . 33.

Die Uebertretungen des gegenwärtigen , den Schutz des literarischen und artisti¬

schen Eigenthums bezielenden Gesetzes , sind als schwere Polizei - Uebertretungen von den

politischen Behörden zu untersuchen und zu bestrafen , und es haben hinsichtlich des Ver¬

fahrens , so wie der Verjährung und der sonstigen auf Untersuchung , Ueberweisung , Strafe

und Entschädigung , Einfluß nehmenden Bestimmungen , die Vorschriften des H . Theiles

St . G . vom 3 . September 18V3 , insofern in dem gegenwärtigen Gesetze nicht etwas

Anderes verordnet ist , in Anwendung zu kommen.

Wird ein Befund der Sachverständigen erforderlich , so sind diese bei literarischen

Werken aus Schriftstellern , Gelehrten und Buchhändlern ; bei Kunstwerken aus Künst¬

lern , Kunstverständigen und Kunst - oder Musikalienhändlern zu wählen.

8 34-
Das Einschreiten der Untersuchungsbehörde geschieht nicht von Amtswegen , son¬

dern nur auf Begehren des beeinträchtigten Autors oder seiner Rechtsnachfolger.

Die Zurücknahme der Beschwerde nach bereits geschehener Einleitung der Unter¬

suchung hat nur auf die Entschädigungsrechte des Beschwerdeführers , nicht aber auch auf

die Untersuchung selbst und auf die gesetzliche Strafe eine rechtliche Wirkung.

8 - 35.

Die Beschlagnahme der zur Confiscation geeigneten Gegenstände ist auf Verlan¬

gen des Beschwerdeführers unverweilt zu verfügen , wenn die Eigenschaft des Urhebers

(Bestellers , Unternehmers , Herausgebers ) eines Werkes im Sinne des 8 - 1,  und erforder¬

lichen Falles die Erscheinungszeit des Original -Werkes nachgewiesen worden ist.

Für diesen Beweis ist kein rechtsgiltiges Beweismittel ausgeschlossen . Insbeson¬

dere hat dießfalls bei literarischen Werken auch die von dem k. k. Bücher -Revisions -Amte

der Provinz , in welcher das Werk erschienen ist , ausgestellte ämtliche Bescheinigung , und

bei Kunstwerken die glaubwürdig ausgewiesene Veröffentlichung eines vollendeten Kunst¬

werkes durch die Zeitungsblätter der Provinz , oder die in glaubwürdiger Form abgefaßte

Bestätigung eines unter Aufsicht der Staatsverwaltung stehenden Kunst - Institutes als

Beweismittel zu gelten.

Will zum Beweise der ersten Aufführung eines dramatischen oder musikalischen

Werkes die übliche gedruckte Annonce benützt werden , so muß ihr eine ämtliche Bestä¬

tigung , daß die Aufführung wirklich Statt fand , von Seite der politischen oder polizei¬
lichen Ortsbehörde beigefügt seyn.



V . Abschnitt.
Bon dem Eintritte und Umfange der Wirksamkeit dieses Gesetzes.

8- 36.

Das gegenwärtige Gesetz tritt vom Tage seiner Kundmachung in Beziehung auf

alle gegen Erfüllung der vorgeschriebenen Bedingungen erscheinenden Werke ohne Unter¬

schied der Nationalität ihres Urhebers in Wirksamkeit . Alle früheren demselben entgegen¬

stehenden oder davon abweichenden Vorschriften werden dadurch außer Kraft gesetzt.

8 - 37.

Dasselbe ist auch zu Gunsten aller bereits vorhandenen und rechtmäßig veröffent¬

lichten Original - Werke insoweit in Anwendung zu bringen , daß dadurch das literarische

und artistische Eigenthum an denselben , sofern es sich nicht schon nach den bisherigen

Vorschriften auf einen längeren Zeitraum erstreckt , durch zehn Jahre vom Tage der Kund¬

machung des Gesetzes geschützt wird.

Nur ein vor der Kundmachung erlaubter Weise bereits begonnener oder doch gegen

Pränumeration angekündigter Nachdruck oder eine demselben gleichgehaltene Vervielfälti¬

gung ist den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht unterworfen.

8 - 38.

Der durch das gegenwärtige Gesetz gewährte Schutz gegen den Nachdruck und jede

andere unbefugte Vervielfältigung auf mechanischem Wege , wird auch allen im Gebiete

des deutschen Bundes erscheinenden literarischen und artistischen Werken eingeräumt , nur

muß , damit derselbe in Anspruch genommen werden könne , nachgewiesen werden , daß die

in dem Bundesstaate , in welchem das Original erschienen ist , gesetzlich vorgeschriebenen

Bedingungen und Förmlichkeiten erfüllt worden sind.

8 - 3v.

Den in > Auslände außer dem deutschell Bundesgebiete erschienenen Werken wird

der in diesem Gesetze ausgesprochene Schutz in dem Maße gewährt , als die dießfälligen

Rechte den in dem k. k . österreichischen Gebiete erschienenen Werken durch die Gesetze des

fremden Staates gleichfalls gesichert sind.



«

Nebersicht
des Inhaltes nach den Abschnitten und Paragraphen des Gesetzes.

I . Abschnitt.

Bezeichnung und Umfang des Autor - Rechtes.

§ . 1 . Bezeichnung des Urhebers ( Autors ) eines literarischen oder Kunstwerkes.

§ . 2 . Rechte des Autors bezüglich der Veröffentlichung und Vervielfältigung seines Werkes.

8 - 3 . Verbotener Nachdruck und Vervielfältigung im Allgemeinen.

8 . 4 . Insbesondere bei literarischen Werken.

8 - 5 . Ausnahmen hievon.

8 . 6 . Bei musikalischen Compositionen . Ausnahmen.

§ . 7 . Gesangstext.

8 . 8 . Recht der öffentlichen Aufführung musikalischer und dramatischer Werke . Ausnahmen davon.

8 . 9 . Bei Werken der zeichnenden und plastischen Kunst.

8 - 10 . Vorbehalt der Veröffentlichung eines Kunstwerkes.

8 . 11 . Vervielfältigungsrecht mit oder ohne Uebertragung des Eigenthums.

8 . 12 . Handel mit unerlaubtem Nachdrucke.

NI. Abschnitt.

Schutzfristen für das literarische und artistische Eigenthum.

8 - 13 . Dauer der Schutzfrist , 30 Jahre nach dem Tode des Autors.

8 . 14 . Fortsetzung . 30 Jahre nach dem Erscheinen.

8 . 15 . Fortsetzung . 50 Jahre nach dem Erscheinen.

8 - 16 . Fortsetzung . Bei Werken in Abtheilungen . Sammlungen.

8 . 17 . Privilegium auf eine verlängerte Schutzfrist.

8 . 18 . Von der Staatsverwaltung oder auf deren Veranlassung heransgegebene Werke.

8 . 19 . Aufhören des Verlagsrechtes nach Ablauf des gesetzlichen Termines.

8 . 20 . Schutz für die zweite und weitere Auflage oder Ausgabe eines Werkes.

8 . 21 . Die erhaltene Censur - Bewilligung zur Drucklegung eines Werkes entschuldigt den verbotenen Nachdruck nicht.

8 . 22 . Dauer des Rechtes zur Aufführung musikalischer und dramatischer Werke . 10 Jahre nach dem Tode des

Autors.

8 . 23 . Fortsetzung . 10 Jahre von der ersten öffentlichen Aufführung.

8 . 24 . Anwendung des 8 « 21 bezüglich der Aufführung musikalischer und dramatischer Werke.



N„ . Abschnitt

Bestimmungen über die Strafe und das Entschädigungsrecht.
«

8 - 25 . Bestrafung des verbotenen Nachdruckes rc.

8 « 26 . Verhältniß der Geld - zur Arreststrafe.

§ . 27 . Entschädigung des durch den Nachdruck rc . Beschädigten.

§ . 28 . Fortsetzung . Antheil des Verlegers.

§ . 29 . Vertilgung der confiscirten Exemplare , oder Uebernahme derselben vom Beschädigten.

K . 30 . Bestrafung des Verschleißes . Rechte des Beschädigten.

8 - 31 . Strafe der unbefugten Aufführung eines dramatischen oder musikalischen Werkes.

8 . 32 . Entschädigung des hiedurch Beeinträchtigten.

»V . Abschnitt.

Von der Untersnchnngsbehörde und dem Verfahren.

8 . 33 . Bestimmung der Untersuchungsbehörde und der Norm des Verfahrens.

8 . 34 . Die Untersuchung wird nicht von Amtswegen eingeleitet.

§ . 35 . Bedingungen zur sogleichen Beschlagnahme , und Gattung der Beweismittel.

V . Abschnitt.

Von dem Eintritte und dem Umfange der Wirksamkeit dieses Gesetzes.

8 . 36 . Beginn und Wirksamkeit des Gesetzes.

8 « 37 . Rückwirkung auf früher erschienene Werke.

8 . 38 . Gleichstellung der Unterthanen der deutschen Bundesstaaten.

8 . 39 . Reciprocität bezüglich der in anderen auswärtigen Staaten erscheinenden Werke.
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